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machen, die Verehrung ihrer Bildniſſe zu verteidigen und zu fördern)
7 Jahre und Quadragenen an jedem Sonntag des Jahres.
Vollkommener zweimal im Monat NI zwei beliebigen Sonntagen
für alle, welche die obigen Gebete äglich verrichten unter der Bedingung
von Beichte, Kommunion und Gebet nach der Meinung des Papſtes
Vollkommener Ablaß Qn den Muttergottesfeſten der Unbefleckten Empfängnis,
der Geburt, der Verkündigung, Lichtmeß und Himmelfahrt und auf Aller⸗—
eiligen iunter derſelben Bedingung von Beichte, Kommunion und Gehet
nach der Meinung des Papſtes Vollkommener Ablaß In der Todesſtunde,
venn leſe Gebete währen des ebens erri  E. hat Inter der Be
dingung von Beicht und Kommunion oder wenigſtens von Reue. Pius VWI

April 1786 Raccolta

Erläſſe des Ituhles.
Zuſammengeſtellt von Dr ſam, Profeſſor der Paſtoraltheologie un Linz.

(Statut für die Paſtoration der Gläubigen des uthe
niſchen ttu In Südamerika.) Dem Dekrete der Propaganda

Auguſt 1914, welches die Seelſorge bei den Ruthenen ii den Ver
einigten Staaten Nordamerikas organiſierte (vgl dieſe Zeitſchrift 1919,

197 iſt nun eine Zuſammenfaſſung der für die Paſtoration der
Gläubigen des rutheniſchen Ritus un Südamerika geltenden Vorſchriften
gefolgt Das Dekret der Propaganda iſt datiert vom 27 März 1916 und
gilt auf zehn aAhre Sein Hauptinhalt iſt folgender:

Während die Uthenen un den Vereinigten Staaten mn einen eigenen
Bistumsverband mit einem Biſchof dieſes Ritus vereinigt wurden,
leiben die Angehörigen des rutheniſchen itus, olange ſie n Südamerika
weilen, Unter der geiſtlichen Jurisdiktion der (lateiniſchen) Diözeſanbiſchöfe,
einerlei, ob ſie eigene Kirchengemeinden mit Kirchen und Seelſorgern ihres
Ritus bilden oder zerſtreut Unter den Katholiken des lateiniſchen Ritus
eben Die rieſter dieſes Ritus un Südamerika unterſtehen ausſchließlich
den Diözeſanbiſchöfen, ohne deren ausdrückliche und ſchriftliche Zuſtimmung
ſie von den iſchöſen der Heimatdiözeſen nicht abberufen werden dürfen
Nur die von den Diözeſanbiſchöfen berufenen rutheniſchen Geiſtlichen dürfen
ſeelſorgliche Funktionen bei den Angehörigen thre Ritus un Südamerika
ausüben. Die Berufung vermittelt die Propaganda (Abteilung pTO negotiis
ritus orientalis).

Die Gläubigen rutheniſchen Ritus ſind verpflichtet, ihre eigenen Kirchen,
wo ſie aben, erh alten und beſuchen. Wo ſie nicht Aben

Die obige Andachtsübung und die damit berbundene Ablaßbewilligung
Ur hervorgerufen durch die ur Zeit der Aufklärung gan augenfällig
hervortretende Bewegung, die ehre von der Verehrung der Mutter Gottes
und der eiligen 5 untergraben, ihre Perſon Gleichgültigkeit und Ver
achtung Uund gegen ihre Bilder und Reliquien Geringſchätzung 3u verbreiten.
Vgl Beringer⸗-Hilgers I. 241 Es ＋. noch einmal betont, daß alle
Gläubigen ohne Ausnahme und ohne weiteres der obigen El
werden können.
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oder weit weg von ihren Kirchen wohnen, Aben ſie ihre Chriſtenpflichten
m den Kirchen des lateiniſchen Ritus zu erfüllen, ohne daß ſich deswegen
ihre Zugehörigkeit zum Ritus ändern würde. Der Uebergang von einem
tu zum anderen bedarf der ausdrücklichen Zuſtimmung des Heiligen
Stuhles, Abwendigmachung durch Prieſter des lateiniſchen Ritus iſt er
verboten und rafbar. el und Kommunion Iim anderen Ritus iſt all
gemein ſtatthaft, ausgenommen die Oſterkommunion und das Naticum.
Ehen zwiſchen Angehörigen verſchiedener Riten ſind nicht verboten. Das
Dekret Ne témere verpflichtet m Südamerika die Ruthenen auch beim
Eheabſchlu untereinander oder mit Lateinern. Während des Beſtandes der
Ehe kann die Frau nach dem tu des (annes eben, unbeſchadet der
Fortdauer ihrer Zugehörigkeit zum eigenen itus, die nach dem ode des
Mannes wieder voll un rα T Kinder von Eltern verſchiedener Riten
ſind im Ritus des (annes zu taufen und 3 erziehen. angels eines
Prieſters des rutheniſchen Ritus kann die Quſe von Lateinern geſpendet
werden, ohne daß dadurch die Zugehörigkeit des Getauften zum rutheniſchen
Ritus irgendwie beeinflußt würde Hinſi der Faſt und eſttage können
ſich die Ruthenen überall dem vorherrſchenden lateiniſchen Itu des Auf
enthaltsortes anpaſſen Das Funeralrecht ausſchließlich dem Seelſorger
jenes Ritus zu, dem der Verſtorbene angehörte. VIII. 105 88.

Das Privilegium der dreimaligen Zelebration Aller
ſeelentage erſtre ſich nicht auf die Prieſter der orientaliſchen
Riten.) Die Propaganda en  te Unter dem März 1916, daß das
mn der Apoſtoliſchen Konſtitution „Incruentum“ vom Auguſt 1915
gewährte Privilegium, Allerſeelentage dreimal zu zelebrieren, ſich nicht
auf die rieſter der orientaliſchen Riten erſtrecke, und lehnte auch die Aus
dehnung des Privilegiums auf die orientaliſchen Riten dermalen noch ab Der
Heilige Vater beſtätigte dieſe Entſcheidung am März

VIII 104 8.
(Brevierpflicht jener Majoriſten, die militäriſcher

Dienſtleiſtung herangezogen ſind. Die heilige Pönitentiarie ＋
Unter dem März 1912 folgende En  eidung gegeben:

Tum ab OFfficii IDivini lege CT (CXIS:tat Clericus IN Sacris
cConstitutus, Juenl Hellica COnvOeatio Seu, Ut alunt, mobilitatlO ad
funétionem adiudicavit militis VeI ACtivi VGI ministrantis Commili-
tonibus VUulneratis ? Quatenus negative ignetur Sanctitas Vestra
Ppraefatos Clericos qurante CXImere.“ Resp AGd primam partem:
Durante eiusque proxima praeparatione fiee.

Secundam partem: Hrge . 27² Hmin.
Eine weitgehende Doktrin pra daraufhin alle Kleriker höherer

Weihen, die Vie immer zu militäriſcher Dienſtleiſtung herangezogen waren,
für die Zeit der Mobiliſierung und Kriegsdauer von der Brevierpflicht
frei Die heilige Pönitentiarie ſah ſich dadurch veranlaßt, un einer Erklärung
vom 14 März 1916 feſtzuſtellen, daß dieſe allzuweite Auslegung bedauerlich
und der Abſicht des eiligen Stuhles ganz ferne elegen ſei, und folgende
authentiſche Interpretation der früheren En  eidung erlaſſen:
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„Kleriker, die ungeachtet ihrer eiligen, höheren Weihen zUur Beteiligung
am Kriege genötigt wurden, ſind nur dann von der Verpflichtung zum
Breviergebet entſchuldigt, enn 1

ſie tatſächlich der Kampffront und auf
dem Kampfplatze ſich efinden (actu 11 aCie 86uU IN linea . —1060 6C6
taminis versantur); on aber ſind ſie verpflichtet, das Brevier m den
freien Stunden, ſo gut eS geht, eten  5 im Falle dies mit chwerer Un
gelegenheit für ſie oder andere verbunden wäre, önnen und en ſie ich,
nachdem ſie womöglich das Urteil thre Bei  ater eingeholt aben, nach
den allgemeinen diesbezüglichen Grundſätzen der Theologen halten.“

VIII 108.)
Bilderverbot.) Ein Dekret des Officium vom April 1916

verbietet die Herſtellung und Verbreitung von Bildern, E  e die ſeligſte
Jungfrau mit prieſterlichen Gewändern angetan darſtellen.

VIII 146.
(Hausbälle auf Veranſtaltung oder unter Teilnahme bvon

Geiſtlichen In Nordamerika.) In den Vereinigten Staaten bürgerte
ſich mancherorts der rau ein, Hausbälle un den katholiſchen Familien

veranſtalten, Aum die Katholiken einander geſellſchaftlich näher zu bringen
und Mittel für caritative oder onſtige gute Zwecke aufzubringen. Als
Veranſtalter ſolcher Hausbälle, die mit Bewirtungen und ſonſtigen Luſt⸗
barkeiten oft tief mn die Nacht hinein verbunden waren, fungierten vielfach
die Vorſtände katholiſcher Organiſationen und nicht ſelten die Pfarrer und
Kirchenvorſtände ſelbſt. Das Plenarkonzil von Baltimore 0
Veranſtaltungen Gunſten katholiſcher E als Mißbräuche verurteilt
und verboten. Aber das Verbot wurde nicht Ilſeits beachtet, ielmehr dieſer
rau auch nach Kanada verpflanzt und dort propagiert. Der G0n-
Sistorialis agen diesbezüglich Mitteilungen und Gutachten mehrerer iözeſan⸗
iſchöfe vor, die zum Gegenſtand eingehender Unterſuchungen gemacht wurden
und Iu einer neuerlichen Einſchärfung des Verbotes des Plenarkonzils von
Baltimore durch die oberſte kirchliche Behörde führten. Die COn-
Sistorialis verbietet nunmehr Unter ausdrücklicher Gutheißung des Papſtes
nit Dekret vom 31 März 1916 allen Prieſtern und Klerikern des Sa
Ular⸗ und Regularklerus änzlich, Veranſtaltungen von Hausbällen
zu fördern oder zu begünſtigen, auch wenn ſie zur Förderung Uter und
frommer wecke eſtimm ären, und verbietet allen Klerikern die Teilnahme
an ſolchen Veranſtaltungen, woferne ſie von Laienperſonen ausgehen.

VIII 147 8.
Ueber die klerikale Kleidung.) Eine m mehrfacher Hinſicht

intereſſante Erklärung hat die Consistorialis dem März 916
für die Bistümer von Kanada hinſichtlich der Kleidung der Kleriker erlaſſen
Nach einer Beſtimmung des Plenarkonzils von Québec aAben die Kleriker
der kanadenſiſchen Bistümer den Talar ausſchließlich bei den ſtrikte kirchlichen
Funktionen zu tragen, n aber nUuL das Kollar und ſchwarzes Zivilkleid
mit einem bis die Knie reichenden Rock Bezüglich der einen wie der
anderen geiſtlichen Kleidung aben ſie ſich die beſtehenden Gewohnheiten
der einzelnen Gegenden zu halten. Dieſer zweite —  eil des Geſetzes,
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womit den beſtehenden Lokalgewohnheiten verpflichtender Charakter zuge
prochen wurde, führte neueſtens zu Zweifeln und Meinungsverſchiedenheiten.
Die Consistorialis erklärt eS nun Unter Verweiſung auf die tri
dentiniſche Vorſchrift 86883 XIV de ref. als ern „Proprium . nativum
Ordinarii jus“, die Form der klerikalen eidung innerhalb der eigenen
Diözeſe im Rahmen der allgemeinen tridentiniſchenY genauer feſt
zuſetzen. Wenn die Biſchöfe Kanadas m weiſer ＋

ung dieſes thret
Rechtes eine zweifache geiſtliche eidung für die Kleriker aller anaden
ſiſchen Kirchenprovinzen einheitlich angeordnet aben, 10 ſei Amt eine
Aenderung der okalen Gewohnheit nicht für alle Zukunft ausgeſchloſſen,
noch den einzelnen Iſchöſen erwehrt, geänderten Verhältniſſen durch
Aenderung der diesbezüglichen Diözeſanvorſchriften Rechnung 3u tragen.
„Supponi nequi Concihum voluisse hae IN L Per minoris 1II0—

menti Huxa, nativum Ordinariorum 1US auferre vel Cir cumscribere:
10 namgque 9 prudens, sapiens Ulsset.“ Grundſätzlich
aher dem einzelnen Biſchofe die Befugnis zu, nach nhörung ſeines Ka
pitels oder der Diözeſankonſultoren aus entſprechenden Gründen eine Aen
derung der Diözeſanvorſchriften über die Kleidung der Kleriker treffen,
und iſt darüber nur ott und dem Apoſtoliſchen Stuhle verantwortlich.
— 7  Q.  eder Kleriker i'ſt berechtigt, das In ſeiner Diözeſe vorgeſchriebene geiſtliche
Kleid auch bei vorübergehendem Aufenthalte mn anderen iözeſen zu tragen,
wenngleich ES von der ortsüblichen Kleidung der ortigen Kleriker ab
wer Es kann aber, ähnlich wie beim Faſtengebot und anderen Disziplinar⸗
vorſchriften, ein Kleriker, der ſich vorübergehend In eine fremde Diözeſe
mit anderen Vorſchriften und Gebräuchen begibt, ſich bezüglich des geiſt

2
lichen Kleides auch den Ortsbrauch dieſer fremden Diözeſe halten, ohne
daß ihn ſein eigener Biſchof eswegen tadeln oder trafen dürfte. teſe
Normen, die NULr Anwendungen allgemeiner kanoniſtiſcher Prinzipien auf
den beſonderen Gegenſtand und Fall darſtellen, önnen analog auch anderwärts
als Direktiven gelten. A VIII 148 88.

(Irregularitä wegen einer um Kriege erlittenen Leibes
verletzung.) Die de Sacramentis hat Unter dem II. 1916
folgende wichtige Normen über die Behandlung der Irregularität X GTeCtu
COrporis einer Im Kriege erlittenen Beſchädigung des Körpers erlaſſen

Wenn Kleriker höherer Weihen (Subdiakone, Diakone, Prieſter)
IM gegenwärtigen Kriege eine Körperverletzung davontragen, LTe⸗
gularität defectu cCorporis begründet, und dann weiterhin die empfangenen
eiligen Weihen ausüben oder höheren Weihegraden aufſteigen wollen,
ſo iſt von Fall Fall beim Heiligen Stuhle Aum Dispens einzuſchreiten.

Die noch keine höhere Weihe aAben und im jetzigen Kriege X

defectu COorporis irregulär geworden ſind, en Im allgemeinen mit ihrem
Anſuchen Am Dispens von ſolcher Irregularität, behufs Aufſteigens 3u
höheren Weihen, abgewieſen werden („non expeédire Ur promoveantur).

A VIII 133.
(Das Audtum der Summa des eiligen Thomas bon

guin In den theologiſchen Hochſchulen.) Wie ſeinerzeit auch in
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dieſer Zeitſchrift 977 mitgeteilt wurde, hat Papſt Pius 3u⸗
nur „für Italien und die anliegenden Inſelgebiete“ angeordnet, daßtn den mit dem Graduierungsrechte ausgeſtatteten theologiſchen Hochſchulenund Lehranſtalten die Summa des heiligen Thomas von Aquin den Vor

leſungen als Lehrtext zugrundegelegt werden müſſe, und hat ſodann die
Studiorum Im Auftrage desſelben Papſtes 2 Theſen aus verſchiedenenGebieten der Philoſophie und Fundamentaltheologie als „echte Lehre desAquinaten“ publiziert. Die Tragweite dieſer Anordnung wird nun durcheine Entſcheidung derſelben Kongregation März 1916 näher dahinbegrenzt: Die Summa Theologica des heiligen Thomas hat mn den

bezeichneten Schulen als Text für die ſcholaſtiſche Seite des eologiſchenStudiums 3u dienen; 0 zwar, daß nehen einem Lehrbuch oder Vorleſungs⸗text, welcher den zu behandelnden Stoff un logiſcher Gliederung und nachder poſitiven Seite  724 enthält, die Summa den Hörern vorliege und rklärt
werde, ſoweit die ſcholaſtiſche Seite der Fragen m Betracht kommt ——
2 Theſen bringen die echte Lehre des heiligen Thomas Ausdrucke
und haben den Wert einer zuverläſſigen Direktive („Pproponantur VoIuti
tutae directivae). 156 8.

Verſchiedene Ulitteilungen.
(An dieſer werden wiſ ſenſcha

iche nufragen dieedaktion beantwortet; ſie ind urch ein Sternchen 9 gekennzeichnet.)
I („Gnaͤdenpſalm Xaudia Pf für die Mitgliederdes Dritten Ordens.0 Unter dem vorſtehenden Titel iſt ein

zettel verbreitet, welcher den alm „Der Herr erhöre dich 4 mit
einigen Geheten nthä Am Schluß findet ſich die folgende Angabe:77  te Ordensleute, auch die Tertiarier des heiligen Franziskus,ſie den Pſalm 19 mit den darauf folgenden Verſikeln und Drationen mn
der Meinung des Heiligen Vaters nach vollbrachter Beichte und Kom
munion eten, gewinnen die unzählbaren vollkommenen und unvollkommenen
Abläſſe von ſämtlichen Kirchen und allen Heiligtümern der ganzen Welt
Tban VIII. * Klemens I 1660; Gregor XVI., 1837; Pius I  *.1852.

Da immer von neuem Anfragen über dieſen Ablaßzettel mit der
wähnten Angabe einlaufen, ſo mögen hier zur Klarſtellung kurze Be
merkungen folgen

Die obige Ablaßangabe iſt unecht. Als une verrät ſie ſich auchdem Laien auf den erſten lick Die Bewilligung, welche die Veranlaſſungdieſer ung wurde, iſt darin erdre worden. Es lohnt ſich nicht, aufdie Geſchichte dieſer Verdrehung näher einzugehen.Ar das Beten des Pſalme 19 „EXaudiat“ wurden überhaupt
erſelben

Ute Abläſſe verliehen weder allen Gläubigen noch auch beſtimmten Klaſſen
Urban VIII geſtattete durch Schreiben Dezember 1623

den Kamaldulenſern aus beſonderem Grunde, anſtatt des zur Gewinnung
„Theol.⸗prakt. Quartolſchrift

U LLL 1916. 45


